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Diskussion

Unterschiedliche Tarifsysteme 
verunsichern Klempner und Dachdecker 
Lohnausgleichskasse des Dachdeckerhandwerks wirft Schatten auf die 
Verwandtschaftserklärung

 W
o viel Licht ist, ist auch viel 
Schatten. Dies musste Frank 
Langer vom Klempnerfach-
betrieb „Langer Service am 

Dach GmbH“ in Berlin erfahren. Sein 
Unternehmen ist aufgrund der Verwandt-
schaftserklärung zwischen die „Tariffron-
ten“ des Klempner- und Dachdecker-
handwerks geraten. In einem Leserbrief 
an den Hauptgeschäftsführer des Zen-
tralverbandes Sanitär Heizung Klima, 
Michael von Bock und Polach, verschaffte 
er sich Luft und sprach damit wohl eini-
gen seiner Kollegen aus der Seele.

Leserbrief von Frank Langer vom 
27. Dezember 2006 
Sehr geehrter Herr von Bock und Polach, 
sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind ein Klempnerfachbetrieb und 
seit dem 19. 05. 2004 Innungsmitglied des 
SHK Berlin. Unser Betrieb wird von einem 
Klempnermeister geführt, wobei fast aus-
schließlich Handwerker im Klempnerbe-
reich beschäftigt werden.

Seit dem 01. 07. 2004 wurden die Bezie-
hungen zwischen dem Klempner- und dem 
Dachdeckerhandwerk auch juristisch als 
„verwandt“ eingestuft. Damit wollte der 
Gesetzgeber auch kleinen Betrieben ermög-
lichen, beide Gewerke aus einer Hand anzu-
bieten. In Ihrem BAUMETALL-Kommentar 
„Mit Optimismus ins neue Jahr“ fordern Sie 
die verstärkte Kooperation zwischen dem 
Klempner- und dem Dachdeckerhand-
werk. Auch werten Sie den Kooperations-
vertrag zwischen dem ZVSHK/BVGED und 
dem ZV Dachdeckerhandwerk als Signal 
in die richtige Richtung. 

Es verschwimmen jedoch die Grenzen zwi-
schen den beiden Gewerken. Zu welchem 
Gewerk zählen Betriebe, in denen zu 50 % 
Klempnerarbeiten und zu 50 % Dachdecker-
arbeiten oder aber zu 35 % Klempnerarbei-
ten, zu 30 % beide Bereiche und zu 35 % 
Dachdeckerarbeiten ausgeführt werden? Ist 
ein dem Klempnerhandwerk zugehöriger 
Betrieb, der in einem Jahr zwischen 51 und 
66 % Dachdeckerarbeiten durchführte, in 
den folgenden Jahren jedoch überwiegend 

Klempnerarbeiten erledigt, eine Dachdecke-
rei? Wie ermittelt man solche Zahlen?

Vor dieser im vorstehenden Absatz 
geschilderten Problematik steht unser 
Betrieb. Die Lohnausgleichskasse des Dach-
deckerhandwerks (LAK) bezeichnet unse-
ren Betrieb heute als Dachdeckerei. Sie for-
dert die Anwendung des Tarifvertrages für 
Dachdecker und das rückwirkend bis zu 
jenem Jahr, in dem erstmalig überwiegend 
Arbeiten aus dem Bereich des Dachdecker-
handwerks ausgeführt wurden.

In unserem Fall überwogen in den Folge-
jahren nachweislich die Klempnerarbeiten. 

Die hohen, an unseren Betrieb gestellten 
finanziellen Forderungen der LAK betra-
gen eine ca. 10-prozentige Abgabe auf alle 
in diesem Jahr anfallenden Löhne unserer 
Mitarbeiter. Wir sind der Meinung, dass 
diese Vorgehensweise unsere Existenz ver-
nichtet und damit etliche Arbeits- und Aus-
bildungsplätze gefährdet. Die Konkurrenz-
fähigkeit gegenüber unseren Mitbewerbern 
am Markt ist somit nicht mehr gegeben.

Die LAK des Dachdeckerhandwerks 
erhielt anscheinend vom Gesetzgeber eine 
weitgehende rechtliche Ausstattung, dass 
sie hier gravierend in die Autonomie des 
Klempnerhandwerks eingreifen und aus-
schließlich die von ihr formulierten Krite-
rien anwenden kann. Die unbeschränkte 
Anwendung des Tarifvertrages der Dach-
decker auch auf Klempnerfachbetriebe(!) 
ist, ebenso wie die fehlende Regelung einer 
Ausstiegsmöglichkeit aus der einmal vor-
genommenen Einstufung als Dachdecker 
mit Wiedereinstufung als Klempner, nicht 
nachvollziehbar. Eine Institution mit ähn-
lichen rechtlichen Befugnissen für das 
Klempnerhandwerk besteht unseres Wis-
sens nicht. Hier fehlt das Prinzip der „glei-
chen Augenhöhe“. Zudem ist es kleine-
ren Betrieben finanziell unmöglich, teure 
Rechtswege zu beschreiten. 

Wer hält dem Dachdeckerhandwerk und 
seinen Institutionen unsere Kriterien ent-
gegen? Welche Kriterien muss ein Betrieb 
erfüllen, um weiterhin als Klempnerbetrieb 
eingestuft zu werden? Wie viele Klempner 
und Dachdecker darf ein Klempnerfachbe-

trieb in welchem prozentualen Verhältnis 
zueinander beschäftigen? Wie hoch darf 
der Anteil der Klempner- bzw. Dachdecker-
tätigkeiten eines Klempnerfachbetriebes 
sein, um noch als solcher zu gelten? Welche 
Regelwerke bestehen für den Fall, dass ein 
Klempnerbetrieb nur vorübergehend über-
wiegend Dachdeckerarbeiten ausführt?

Leider wird die Beantwortung dieser Fra-
gen ausschließlich der LAK und dem Dach-
deckerhandwerk überlassen. Die Antwor-
ten sind entsprechend ernüchternd und die 
Problematik wird umso größer, desto mehr 
Betrieben es gelingt, das vom Gesetzgeber 
gewollte Anbieten von Leistungen aus einer 
Hand zu praktizieren. 

Schaffen wir es als Klempner, dieser Vor-
gehensweise eine eigene Institution entge-
gen zu stellen? Gelingt es uns, wenigstens in 
den Kooperationsverträgen eine für beide 
Seiten faire Vereinbarung zu treffen, oder 
führt die Kooperation mit dem Dachde-
ckerhandwerk dazu, vom Dachdecker-
handwerk und den Dachdecker-Instituti-
onen „gefressen“ zu werden?

Dieser Leserbrief von Frank Langer schil-
dert sehr ausführlich, wie schwer es in der 
Praxis sein kann, theoretische Vorgaben 
umzusetzen. Nach anfänglichen Zuord-
nungsproblemen und der dadurch erfor-
derlichen Rücksprache zwischen dem 
Zentralverband und der SHK Innung Ber-
lin liegen unserer Redaktion zwei Stellung-
nahmen des Zentralverbandes vor. Aus-
zugsweise veröffentlichen wir die erste 
Antwort des Hauptgeschäftsführers des 
Zentralverbandes Sanitär Heizung Klima, 
Michael von Bock und Pollach, vom 12. 
01. 2007 sowie seine ausführliche Stel-
lungnahme vom 01. 03. 2007.

Textauszug vom 12. 01. 2007
„Der Leserbrief der Fa. Langer Service 
bezieht sich auf meinen Kommentar in Nr. 
8/2006 der Zeitschrift BAUMETALL und 
erwähnt auch den Kooperationsvertrag 
zwischen dem ZVSHK/BVGED und dem 
ZV Dachdeckerhandwerk.

Neben allgemeinen Feststellungen enthält 
der Brief auch die Aussage, dass die Gren-
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zen zwischen beiden Gewerken immer mehr 
verschwinden. In der Folge berichtet die Fa. 
Langer Service von ihren Kontakten zur 
Lohnausgleichskasse (LAK) des Dachdecker-
handwerks, die wohl deshalb entstanden 
sind, weil der Betrieb sowohl Klempner- als 
auch Dachdeckerarbeiten ausgeführt hat.

Mir ist bekannt, dass die Klempner-
fachbetriebe immer wieder von der LAK 
angeschrieben werden. Soweit dies erfolgt, 
erhält ein Mitgliedsbetrieb von seiner ört-
lich zuständigen SHK-Organisation Hilfe 
in Form zum Beispiel einer schriftlichen 
Stellungnahme gegenüber der LAK oder 
einer fachkundigen Auskunft, die insbe-
sondere bei der Wertung der „Sowohl-als-
auch-Tätigkeiten“ erforderlich erscheint. 
Unsere Mitgliedsbetriebe des Klempner-
handwerks werden sachkundig betreut.“

Ausführliche Stellungnahme 
des Hauptgeschäftsführer des 
Zentralverband Sanitär Heizung 
Klima vom 01. 03. 2007:
Wir kommen noch einmal zurück auf den 
von Ihnen geschilderten Fall der Firma 
„Langer Service am Dach“.

Zunächst einmal möchten wir auf die 
von unserem Mitgliedsbetrieb geforderte 
Waffengleichheit gegenüber den Lohnaus-
gleichskassen des Dachdeckerhandwerks 
eingehen. Diese wird durch die SHK-Orga-
nisation gewährleistet. Dies zeigt schon der 
geschilderte Fall. Denn durch die fachkun-
dige Beratung seiner SHK-Innung Berlin 
konnte dafür gesorgt werden, dass eine den 
Tatsachen entsprechende Zuordnung des 
Betriebes, nämlich zum Klempnerhand-
werk, erfolgte. Dementsprechend wurde 
uns seitens unserer Mitgliedsinnung mit-
geteilt, dass die Lohnausgleichskasse des 
Dachdeckerhandwerks weder für den 
zurückliegenden Zeitraum noch für die 
Zukunft Forderungen gegenüber diesem 
Klempnerbetrieb erheben wird.

Gestatten Sie uns jedoch daneben noch 
einige grundlegende Anmerkungen zum 
Thema. Die Zuordnung nach den auch 
vom Mitgliedsbetrieb dargestellten Rege-
lungen ist durchaus gerechtfertigt. Denn 
beide Gewerke – Klempner- und Dachde-
ckerhandwerk – unterliegen völlig unter-
schiedlichen Tarifsystemen. Während auf 
der einen Seite das Tarifwerk des Dachde-
ckerhandwerks mit dem Instrument der 
Allgemeinverbindlichkeit und damit auch 
allgemein gültigen Mindestlöhnen arbeitet 
und außerdem das Institut der Lohnaus-
gleichs- und Urlaubskassen eingeführt hat, 
verzichtet das Klempnerhandwerk zuguns-
ten weniger Bürokratie und mehr Eigenver-
antwortung auf diese Instrumente.

Dementsprechend ist es nachvoll-
ziehbar, dass zur Wahrung der Wettbe-
werbsgleichheit Betriebe, die mehrheitlich  
Dachdeckerarbeiten ausführen, auch dem 
Dachdeckerhandwerk und damit dem 
Lohnausgleichskassenverfahren unterfallen 
müssen. Eine „Flucht“ aus dieser Tarifzuge-
hörigkeit hin zum Klempnerhandwerk wird 
daher zu Recht durch die Lohnausgleichs-
kasse unterbunden. Richtigerweise werden 
hierfür feste Zuordnungskriterien gefor-
dert. Entscheidend ist dabei allein die reine 
Arbeitszeit, die dem jeweiligen Gewerk zuzu-
ordnen ist. Faktoren, wie die Ausbildung der 
Mitarbeiter oder deren betriebliche Bezeich-
nung spielen zwar durchaus eine indizielle 
Rolle, ändern allerdings nichts daran, dass 
nur die Arbeitszeit ausschlaggebend ist.

Und hierbei gilt, wie auch vom Mit-
gliedsbetrieb richtigerweise angeführt, 
die 50 %-Regelung. Das bedeutet, wenn 
der Betrieb mehr als 50 % Tätigkeiten aus 
dem Klempnerhandwerk ausführt, so ist 
er allein dem Klempnerhandwerk zuzuord-
nen und dem Zugriff der Lohnausgleichs-
kasse entzogen.

Die Zuordnung der so genannten 
„Sowohl-als-auch-Tätigkeiten“, die von den 
Berufsbildern beider Gewerke umfasst wer-
den (beispielsweise Holzunterkonstrukti-
onen oder die Trapezblech-Montage) 
erfolgt dann konsequenter Weise auf bei-
den Seiten. Das bedeutet beispielsweise, 
ein Betrieb ist Klempnerbetrieb, der zu 
30 % reine Klempnertätigkeiten, zu 50 % 
„Sowohl-als-auch-Tätigkeiten“ und zu 20 %  
reine Dachdeckertätigkeiten ausführt. 
Überwiegt hingegen der Dachdeckeran-
teil gegenüber dem Klempneranteil, so ist 
er Dachdeckerbetrieb und eine Zuordnung 
zum Klempnerhandwerk und damit ein 
Wettbewerbsvorteil gegenüber Dachde-
ckern nicht mehr gerechtfertigt.

Nach unseren Informationen erfolgt 
eine Zuordnung zum Lohnausgleichskas-
sen-Verfahren in der Regel nur dann, wenn 
absehbar ist, dass über einen längeren 
Zeitraum keine Änderung in der Zuord-
nung eintritt. Das einmalige Überschrei-
ten der Grenze in einem Jahr dürfte hier in 
der Regel nicht zu einem Einschreiten der 
Lohnausgleichskassen führen. Allerdings 
muss der Fairness halber gesagt werden, 
dass dies aus Gründen der Wettbewerbs-
gleichheit durchaus gerechtfertigt wäre.

Soweit in der Vergangenheit Mitglieds-
betriebe Probleme mit der Zuordnung zu 
den Ausgleichskassen hatten, zeigte sich die 
andere Seite immer gesprächsbereit.

Wir möchten daher die Gelegenheit nut-
zen, nochmals darauf hinzuweisen, dass 
unseren Mitgliedsbetrieben bei Auseinan-

dersetzungen mit Lohnausgleichskassen 
von ihrer SHK-Organisation in aller Regel 
geholfen werden kann. Allerdings müs-
sen wir in der Beratung auch immer wie-
der feststellen, dass die Problematik sei-
tens der Betriebe sehr häufig unterschätzt 
wird. Deswegen an dieser Stelle noch ein-
mal der Hinweis, bei der Betriebsorgani-
sation dieses Thema immer im Auge zu 
behalten. Soweit abzusehen ist, dass sich 
der Schwerpunkt der Tätigkeiten hin zum 
Dachdeckerhandwerk verschiebt, sollten 
betriebsorganisatorische Maßnahmen 
in Erwägung gezogen werden, die eine 
möglicherweise existenzgefährdende Bei-
tragspflicht verhindern oder so gering wie 
möglich halten. Auch hierbei hilft die SHK-
Organisation selbstverständlich.

Dies gilt umso mehr, als die Zuordnung 
zu einem anderen Tarifwerk einen gan-
zen Rattenschwanz an weiteren Folgen 
haben kann. Die nachträgliche Berech-
nung von Löhnen anhand des „fremden“ 
Tarifwerks bei der Berechnung der Renten-
beiträge oder die Heranziehung zur Saison-
kurzarbeiter-Umlage sind hier beispielhaft 
zu nennen.

Auf der anderen Seite sollte der Betrieb 
aber auch prüfen, welche Ansprüche der 
Heranziehung zur Umlage gegenüberste-
hen und diese nutzen. Wir denken, dass wir 
mit diesen Ausführungen etwas Licht in die 
Angelegenheit bringen konnten.

Fazit
Wer sein Tätigkeitsfeld in Richtung Dach-
deckerarbeiten ausweiten möchte, sollte 
sich vorher genauestens informieren. 
Besonders im Hinblick auf die Einstufung 
der Landesausgleichskasse des Dachde-
ckerhandwerks sowie der Veranlagung 
seitens der Berufsgenossenschaften kön-
nen finanzielle Mehrbelastungen für den 
Klempnerbetrieb die Folge sein. Am Bei-
spiel des Klempnerfachbetriebes Lan-
ger aus Berlin wird deutlich, wie wichtig 
verbandsunterstützende Hilfe sein kann. 
Was sonst nur – wenn überhaupt ange-
fochten – im Rechtsstreit durchgesetzt 
werden kann, wurde im vorliegenden 
Fall zugunsten des Innungs-Klempnerbe-
triebs entschieden. Eventuelle, vom Insti-
tut der Lohnausgleichs- und Urlaubskas-
sen gestellte Forderungen sollten daher 
kritisch geprüft werden. Im Zweifelsfall 
können bei den SHK-Organisationen 
Auskünfte zum Thema erfragt werden. 

Wenn Sie ähnliche Erfahrungen 
gemacht haben, lassen Sie Ihre Kolle-
gen daran teilhaben, indem Sie mit der  
BAUMETALL-Redaktion Kontakt aufneh-
men. ▪
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